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Vorwort 

Die nachfolgende Untersuchung stellt ein Rechtsgutachten dar, das im 
gemeinsamen Auftrag des Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität in Frankfurt  am Main und des Präsidenten der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau zur Organisation und Anerkennung des Fachbe-
reiches „Religionswissenschaften" der Universität Frankfurt  erstellt wurde. 

Die hier befürwortete  Verselbständigung der Betriebseinheit „Evangeli-
sche Theologie" des Fachbereiches Religionswissenschaften zu einem eige-
nen Fachbereich „Evangelische Theologie" ist inzwischen von den zuständi-
gen Gremien der Johann Wolf gang Goethe-Universität z.T. einstimmig (im 
Organisationsausschuß II) und z.T. mit großer Mehrheit (im Senat mit 25 Ja-
Stimmen ohne Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen) entschieden und dem 
Hessischen Kultusministerium mit der Bitte um Genehmigung nach § 21 I I 
Ziff.  3 des Hess. Hochschulgesetzes zugeleitet worden. 

Damit hat sich die Universität Frankfurt  dem - in Deutschland üblichen 
und durch die Konkordate und Kirchenverträge rechtlich abgesicherten -
System der öffentlichen  Pflege der Theologie an der Universität und ihrer 
bekenntnismäßigen Organisation in gesonderten evangelischen und katholi-
schen Theologenfakultäten angeschlossen. Das Frankfurter  Unikum eines 
evangelisch/katholischen Doppelfachbereiches wurde damit aufgegeben 
und eine organisationsrechtliche Umwandlung der Theologie in allgemeine 
Religionswissenschaften in Zukunft ausgeschlossen. Die Frankfurter  Uni-
versität verbindet dies mit der Erwartung, daß die gute akademische Kom-
munikation und ökumenische Kooperation der evangelischen und katholi-
schen Theologen künftig ohne juristische Reibungen und Ingerenzen fortge-
setzt und intensiviert werden kann. 

Da die hier behandelten Fragen des Hochschulrechtes und Staatskirchen-
rechtes von allgemeiner Bedeutung sind - insbes. auch für die Organisation 
theologischer Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen an den sich der-
zeit formierenden Gesamthochschulen - , habe ich mich zur Publikation des 
Gutachtens entschlossen und danke den Herausgebern der Staatskirchen-
rechtlichen Abhandlungen für die Aufnahme in ihre Reihe. Zur Abkürzung 
bzw. Vertiefung habe ich hinsichtlich der speziellen Problematik und Lite-
ratur jeweils auf meine Monographie über die theologischen Fakultäten von 
1986 Bezug genommen. 

Tübingen, Juli 1987 Professor  Dr. iur. Martin Heckel 
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I . Sachverhalt und Problemstellung 

An der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt  am Main 
besteht kein eigener Fachbereich für evangelische Theologie. Dies erklärt 
sich aus der besonderen Geschichte der Frankfurter  Universitätsgründung, 
die sich kurz vor und während des Ersten Weltkrieges wesentlich auf der 
Grundlage privater Stiftungsgelder vollzog. Die verschiedenen Planun-
gen und auch die Beschlüsse akademischer Gremien zur Errichtung einer 
eigenen Evangelisch-theologischen Fakultät wie auch einer eigenen Katho-
lisch-theologischen Fakultät scheiterten in der angespannten Situation 
der Kriegs- und Nachkriegszeit, vor allem auch an der Unmöglichkeit, die 
hierfür  erforderlichen  Stiftungsmittel aufzubringen 1. Andere besondere 
Umstände, die eine Koordinierung und Realisierung der diesbezüglichen 
Anstöße und Vorhaben vereitelten, kamen hinzu. 

Im Gefolge der Universitätswirren und Hochschulreformen der späten 
60er Jahre kam es jedoch im Jahre 1971 bei der Neugliederung der großen 
Philosophischen Fakultät und der Einheiten für Erziehungswissenschaften 
in verschiedene Fachbereiche zur Bildung eines eigenen Fachbereiches 6 
„Religionswissenschaften". Er umfaßt zwei Abteilungen („Wissenschaftli-
che Betriebseinheiten") für „Evangelische Theologie" und für „Katholische 
Theologie". In diesen Fachbereich „Religionswissenschaften" wurden die 
vorhandenen Lehrstühle für Theologie und Religionspädagogik der Frank-
furter  Universität eingegliedert, die ja die Religionslehrerausbildung nicht 
nur für Gymnasien, sondern auch für Grund-, Haupt- und Realschulen - im 
Unterschied zur Religionslehrerausbildung an besonderen Pädagogischen 
Akademien vieler anderer Bundesländer - an der Universität durchführt. 
Beide Abteilungen des Fachbereichs „Religionswissenschaften" sind mit 
Lehrstühlen für die klassischen theologischen Fächer ausgestattet, wie sie 
an anderen Universitäten in den Theologischen Fakultäten vereinigt sind2. 
Der wissenschaftlichen Betriebseinheit „Evangelische Theologie" sind z.Zt. 
8 Professuren  aus den theologischen Kernfächern  für Altes Testament, 
Neues Testament, Systematische Theologie (Dogmatik), Systematische 
Theologie (Ethik), Kirchen- und Religionsgeschichte, Kirchengeschichte 
und Religionswissenschaft, sowie 2 Lehrstühle für Praktische Theologie 

1 Paul  Kluke,  Die Stiftungsuniversität  Frankfurt  1914 - 1932, Frankfurt a. M. 
1972, S.llOff.,  333f. 

2 Vgl. das Vorlesungsverzeichnis der Frankfurter  Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität vom Wintersemester 1985/86, S. 216f. 
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zugeordnet. Auch der Betriebseinheit „Katholische Theologie" gehören die 
theologischen Professuren  für die biblisch exegetischen Fächer, die Kir-
chengeschichte, Systematische Theologie, Praktische Theologie und (katho-
lische) Religionsphilosophie und Religionswissenschaft an, wie sie sich 
anderwärts in Katholisch-theologischen Fakultäten finden. Weitere Profes-
suren aus dem weiten Fachgebiet der Religionswissenschaft, insbesondere 
für die außerchristlichen Weltreligionen, für Religionssoziologie, Religions-
psychologie, allgemeine Religionsphilosophie usw. sind im Frankfurter 
Fachbereich „Religionswissenschaft" nicht vorhanden. Die Sammelbe-
zeichnung „Religionswissenschaft" für die beiden Abteilungen der Evange-
lischen und Katholischen Theologie entstammt offenbar  einer terminologi-
schen Verlegenheitslösung und stimmt deshalb mit dem Sachverhalt der 
wissenschaftlichen Fachrichtung, Ausstattung und Lehrangebote nicht 
überein. Das Lehrangebot der beiden theologischen Betriebseinheiten wird 
weiterhin, bes. in den theologischen Spezialfächern der Konfessionskunde/ 
Ökumenik, Diakoniewissenschaft, Liturgik, christlichen Kunst, Missions-
wissenschaft u.a.m., durch eine Reihe von Honorarprofessoren  und ständi-
gen Lehrbeauftragten  abgerundet3. 

Das Ausbildungsangebot des Fachbereichs Religionswissenschaft4 umfaßt 
auf dem Gebiete der evangelischen Theologie zur Zeit alle Lehramtsstudien-
gänge einschließlich des Lehramts an Gymnasien sowie einen Magisterstu-
diengang mit dem Haupt- und Nebenfach Evangelische Theologie. Im Rah-
men des bestehenden Magisterstudienganges absolvieren in praxi zahlreiche 
evangelische Theologiestudenten den ersten Teil ihres evangelischen Theo-
logiestudiums, d.h. ihr Grundstudium bis zum „Kolloquium" (der Zwi-
schenprüfung),  am Fachbereich „Religionswissenschaften" der Frankfurter 
Universität. Deren Grundstudium-Angebot umfaßt neben den Sprachen 
u.a. alle erforderlichen  Vorlesungen, Proseminare, Hauptseminare und 
Übungen in allen theologischen Kernfächern. 

Die wissenschaftliche Betriebseinheit „Evangelische Theologie" erstrebt 
die Erweiterung der bisherigen, tatsächlich für das Grundstudium der 
Theologie gebotenen Studienmöglichkeiten durch Einrichtung eines theolo-
gischen Vollstudiums, das auch den Zugang zum Berufsziel  des Pfarrers  im 
kirchlichen Dienst eröffnet.  Der Fachbereichsrat des Fachbereichs „Reli-
gionswissenschaft" hat dem zugestimmt und die dafür erforderlichen  Stu-
dien- und Prüfungsordnungen ausgearbeitet und vorgelegt5. Die zentralen 

3 Ebenda, S. 217 ff. 
4 Ebenda, S. 50ff. 
5 Habilitationsordnung des Fachbereichs Religionswissenschaften - Wissenschaft-

liche Betriebseinheit Evang. Theologie - an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt  am Main vom 30.05.1984; Ordnung zur Erlangung des Akademischen Gra-
des eines Doktors der (evangelischen) Theologie (Dr. theol.) im Fachbereich Religions-
wissenschaften der J. W. Goethe-Univ. i. Fr. a. M. vom 30.05.1984; Ordnung für die 
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Gremien der Johann Wolfgang Goethe-Universität haben ihre grundsätz-
liche Zustimmung zu diesen Ordnungen erteilt. Ihre Genehmigung durch 
den Hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst steht derzeit noch aus. 

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau erhebt in einer Vorabstel-
lungnahme zwar keine inhaltlichen Einwendungen gegen die vorgelegte 
Studienordnung mit dem Berufsziel  „Pfarrer",  da ja ein vollständiger Stu-
diengang in Evangelischer Theologie mit dem Ziel Pfarramt  im Rahmen der 
gegenwärtigen Lehrkapazität möglich sei und die klassischen Lehrfächer 
der evangelischen Theologie durch Professuren  abgedeckt seien. Aber sie 
erhebt Einwendungen gegen die z. Zt. bestehende Organisationsstruktur der 
evangelischen Theologie an der Frankfurter  Universität. Sie verlangt die 
Einrichtung eines eigenständigen Fachbereichs „Evangelische Theologie", 
da nur so deren wissenschaftliche Eigenständigkeit und das evangelische 
Bekenntnis im Rahmen der Forschung, Lehre und Prüfung, des Berufungs-, 
Promotions- und Habilitationswesens zu wahren seien. Die Anerkennung 
der theologischen Prüfungsleistungen und Grade durch jede Gliedkirche der 
EKD setze das Studium an einer Theologischen Fakultät bzw. an einem 
theologischen Fachbereich voraus. Auch wurde zur Diskussion gestellt, ob 
die Ausbildung von Pfarrern  bis zur Zwischenprüfung (Kolloquium) in 
Zukunft noch möglich sein werde. 

Die Errichtung einer eigenen Evangelisch-theologischen Fakultät wird 
von den evangelischen Theologen der Frankfurter  Universität ebenfalls 
nachdrücklich angestrebt. Es setzt dies eine Teilung des bisherigen Fach-
bereichs Religionswissenschaften, die Erhebung der wissenschaftlichen 
Betriebseinheit „Evangelische Theologie" zum eigenen Fachbereich und 
eine organisatorische Lösung für die Betriebseinheit „Katholische Theolo-
gie" voraus. Die Errichtung dieses neuen Fachbereichs erfordert  eine ent-
sprechende Entscheidung der Universität Frankfurt  durch den dafür 

Diplomprüfung in Evangelischer Theologie an der J. W. Goethe-Univ. Fr. a. M. vom 
30.5.1984; Studienordnung für den Studiengang Evangelische Theologie (Studium 
für den Pfarrdienst)  mit dem Abschluß einer 1. (kirchl.) theologischen Prüfung, Fach-
bereich 6 (Religionswissenschaften) an der J. W. Goethe-Univ. Fr. a. M. (undat.); Stu-
dienordnung für den Studiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluß Diplom-
Theologe (evang.) im Fachbereich 6 (Religionswissenschaften) an der J. W. Goethe-
Univ. Fr. a. M. (undat.); Studienordnung für den Teilstudiengang Evangelische Theo-
logie (fachwissenschaftlicher  und fachdidaktischer Bereich) und für den Teilstudien-
gang Evangelische Glaubenslehre (Didaktik des Grundstufeninhalts) mit dem 
Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen an der J. W. Goethe-
Univ. Fr./M. vom 4. Juli 1984; Studienordnung für den Teilstudiengang Evangelische 
Theologie mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Haupt- und 
Realschulen an der J. W. Goethe-Univ. Fr./M. vom 4. Juli 1984; Studienordnung für 
den Teilstudiengang Religion (evang. Theologie) mit dem Abschluß Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien an der J. W. Goethe-Univ. Fr./M. vom 4. Juli 
1984; Studienordnung für den Teilstudiengang Evangelische Theologie mit dem 
Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen an der J. W. 
Goethe-Univ. Fr./M. vom 4. Juli 1984. 


